
Mehrheit von Erben §§ 2045—2050

(2) Schriftstücke, die sich auf die persönlichen Verhält
nisse des Erblassers, auf dessen Familie oder auf den ganzen 
Nachlaß beziehen, bleiben gemeinschaftlich.

§ 2048
Der Erblasser kann durch letztwillige Verfügung Anord

nungen für die Auseinandersetzung treffen. Er kann ins
besondere anordnen, daß die Auseinandersetzung nach dem 
billigen Ermessen eines Dritten erfolgen soll. Die von dem 
Dritten auf Grund der Anordnung getroffene Bestimmung 
ist für die Erben nicht verbindlich, wenn sie offenbar un
billig ist; die Bestimmung erfolgt in diesem Falle durch 
Urteil.

§ 2049
Hat der Erblasser angeordnet, daß einer der Miterben das 

Recht haben soll, ein zum Nachlasse gehörendes Landgut 
zu übernehmen, so ist im Zweifel anzunehmen, daß das 
Landgut zu dem Ertragswert angesetzt werden soll.

Der Ertragswert bestimmt sich nach dem Reinerträge, 
den das Landgut nach seiner bisherigen wirtschaftlichen 
Bestimmung bei ordnungsmäßiger Bewirtschaftung nach
haltig gewähren kann.

§ 2050
(1) Abkömmlinge, die als gesetzliche Erben zur Erbfolge 

gelangen, sind verpflichtet, dasjenige, was sie von dem Erb
lasser bei dessen Lebzeiten als Ausstattung erhalten haben, 
bei der Auseinandersetzung untereinander zur Ausgleichung 
zu bringen, soweit nicht der Erblasser bei der Zuwendung 
ein anderes angeordnet hat.

(2) Zuschüsse, die zu dem Zwecke gegeben worden sind, 
als Einkünfte verwendet zu werden, sowie Aufwendungen 
für die Vorbildung zu einem Berufe sind insoweit zur Aus
gleichung zu bringen, als sie das den Vermögensverhält- 
nissen des Erblassers entsprechende Maß überstiegen haben.

(3) Andere Zuwendungen unter Lebenden sind zur Aus
gleichung zu bringen, wenn der Erblasser bei der Zuwendung 
die Ausgleichung angeordnet hat.
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